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Entschließung des Europäischen Parlaments zu Georgien

Das Europäische Parlament,

– unter Hinweis auf seine vorherigen Entschließungen zu Georgien und dem Südkaukasus,

– unter Hinweis auf das Partnerschafts- und Kooperationsabkommen zwischen der 
Europäischen Union und Georgien,

– unter Hinweis auf seine Entschließung vom 20. November 2003 zu dem Thema „Größeres 
Europa – Nachbarschaft“,

– unter Hinweis auf die Parlamentswahlen in Georgien vom 2. November 2003,

– unter Hinweis auf den Rücktritt von Präsident Eduard Schewardnadse am 23. November 
2003,

– unter Hinweis auf die Annullierung der Wahlen durch den Obersten Gerichtshof in Georgien,

– gestützt auf Artikel 50 Absatz 5 seiner Geschäftsordnung,

A. in der Erwägung, dass die allgemeinen Wahlen vom 2. November gekennzeichnet waren 
durch vielfältige Unregelmäßigkeiten, wobei neben den technischen und administrativen 
Problemen grobe Manipulationen und Fälschungen festzustellen waren,

B. mit der ausdrücklichen Feststellung, dass die OSZE, der Europarat und die Ad-hoc-
Delegation des EP konstatiert haben, dass die Wahlen internationalen Standards nicht 
genügten,

C. in der Erwägung, dass die Wahl eines neuen Präsidenten voraussichtlich am 4. Januar 2004 
stattfinden soll und noch kein Termin für neue Parlamentswahlen beschlossen wurde,

D. in der Erwägung, dass die georgische Nation einen friedlichen Wechsel an der Spitze des 
Präsidentenamtes erreicht hat, sowie erfreut über die große Reife, die das georgische Volk 
während der friedlichen „Rosenrevolution“ an den Tag gelegt hat,

E. in der Erwägung, dass die georgische Bevölkerung gezeigt hat, dass ihr an einem 
demokratischen Wechsel gelegen ist und dass sie Misstrauen, Korruption und mangelnde 
Transparenz in der früheren Regierung für verabscheuungswürdig erachtet,

F. unter Hinweis auf die Rolle, die Russland, insbesondere sein Außenminister Iwanow, bei der 
Lösung der jüngsten politischen Krise gespielt hat,

G. in der Erwägung, dass ein friedliches und prosperierendes Georgien von vitaler Bedeutung 
für die Stabilität der Region im Besonderen und Europa im Allgemeinen ist, wobei 
Menschenrechte, Pluralismus und parlamentarische Demokratie die Ecksteine dieser 
Stabilität sind,
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H. in der Erwägung, dass die Situation in Georgien wegen der katastrophalen finanziellen 
Situation, der großen wirtschaftlichen Schwierigkeiten, labiler Institutionen, weitverbreiteter 
Korruption, innenpolitischer Instabilität infolge der separatistischen Bestrebungen in 
Abchasien und Südossetien sowie der fehlenden Anerkennung des Zentralstaates in 
Adscharien und eines wegen der Folgen des Kriegs in Tschetschenien und des noch 
ungelösten Konflikt von Berg-Karabach extrem spannungsgeladenen außenpolitischen 
Umfelds außerordentlich heikel ist,

I. besorgt über die Lebensfähigkeit der Wirtschaft und das Ausmaß der Auslandsverschuldung 
von Georgien, die 1,8 Milliarden Dollar erreicht hat,

J. in der Erwägung, dass die EU während des jüngsten OSZE-Ministergipfels erneut die 
Notwendigkeit bekräftigte, zu einer raschen Einigung zwischen den Parteien über Dauer und 
Modalitäten der Tätigkeit der russischen Militärbasen auf georgischem Territorium zu 
gelangen,

K. in der Erwägung, dass Georgien bei vielen Gelegenheiten seine Hinwendung zu Europa und 
sein starkes Interesse daran betont hat, sich im Hinblick auf eine spätere Mitgliedschaft der 
EU anzunähern,

1. beglückwünscht die Bevölkerung von Georgien zu dem politischen Wechsel, den sie kürzlich 
bewirkt hat, gratuliert den neuen staatlichen Instanzen und ruft sie auf, die Bedingungen für 
eine volle Rückkehr zur Demokratie und den Aufbau glaubwürdiger und zuverlässiger 
Institutionen zu schaffen;

2. fordert die Europäische Union auf, sich an die Spitze derer zu setzen, die Frieden, Stabilität 
und die wirtschaftliche Entwicklung in Georgien sowie in Aserbaidschan und Armenien 
fördern wollen;

3. besteht darauf, dass der Sonderbeauftragte der Europäischen Union für den Südkaukasus die 
erforderlichen Mittel erhält, um die Implementierung der politischen Ziele der Europäischen 
Union in der Region zu ermöglichen, von denen eines die Gewährleistung der Integrität und 
Souveränität Georgiens ist; fordert die an der Lösung von Konflikten in der Region 
beteiligten Mitgliedstaaten auf, aktiv mit ihm zusammenzuarbeiten;

4. bekräftigt, dass die bevorstehenden Wahlen in Georgien frei, fair und transparent sein und 
die Bevölkerungen der Regionen Abchasiens und Südossetiens einbeziehen müssen;

5. fordert den Rat und die Kommission auf, Mittel und Wege zu finden, um die neue georgische 
Regierung zu unterstützen und ihr die notwendige politische, finanzielle und technische Hilfe 
zur Stabilisierung der Situation zukommen zu lassen, eine Reformstrategie festzulegen und 
die nächsten Wahlen vorzubereiten; begrüßt in diesem Zusammenhang die von der 
amtierenden Präsidentschaft zugesagte Unterstützung für die Organisation der 
Präsidentschaftswahlen, die am 4. Januar 2004 stattfinden sollen;

6. fordert die russischen Behörden auf, ihre im Rahmen des OSZE-Gipfels von 1999 in Istanbul 
eingegangene Verpflichtung, nämlich ihre Militärbasen unverzüglich zu schließen und 
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unmittelbar aus Georgien abzuziehen, in transparenter Weise zu erfüllen;

7. beharrt darauf, dass die georgischen Behörden die Geltung der rechtsstaatlichen Prinzipien 
auf dem gesamten georgischen Territorium gewährleisten, was auch Maßnahmen im Kampf 
gegen den Terrorismus einschließt;

8. fordert den Rat und die Kommission auf, die TACIS-Demokratieprogramme für Georgien 
aufzustocken, und dabei vor allem die Konsolidierung der demokratischen Institutionen, die 
Entwicklung und Stärkung der Zivilgesellschaft und die Unterstützung unabhängiger Medien 
zu berücksichtigen;

9. fordert den Rat und die Kommission auf, den VN und der OSZE sowie den Instanzen des 
georgischen Zentralstaates und den regionalen Stellen in Abchasien und Südossetien die 
Entsendung einer friedenserhaltenden Truppe in diese Regionen vorzuschlagen, und zwar als 
Maßnahme zur Wiederbelebung des Prozesses zur Lösung der Konflikte dieser Regionen mit 
den zentralen Behörden;

10. fordert den Rat und die Kommission auf, die Frage der drei Friedensprozesse im 
Südkaukasus in die Fortschreibung der Partnerschaft zwischen der EU und Russland 
aufzunehmen, um den notwendigen Impuls zur Überwindung des gegenwärtigen Stillstandes 
zu schaffen; bedauert das Treffen zwischen den Führern der drei abtrünnigen Regionen 
Georgiens in Moskau und fordert die russischen Instanzen auf, konstruktiv am Abbau der 
Spannungen in Tiflis mitzuwirken, den Dialog zu fördern und Georgiens Integrität und 
Souveränität zu unterstützen;

11. bedauert in diesem Zusammenhang die jüngste Entscheidung der Russischen Föderation, den 
Bürgern von Adscharien Visa-Erleichterungen einzuräumen, ohne die georgischen Behörden 
zu konsultieren, sowie die jüngsten Vereinbarungen zur Beschleunigung des Prozesses der 
Anerkennung der russischen Staatsangehörigkeit für die Bürger von Abchasien und 
Adscharien;

12. zeigt sich aufgrund des wirtschaftlichen Kollapses von Georgien tief besorgt in Bezug auf die 
Gesundheit und das Wohlergehen der georgischen Bevölkerung während des Winters und 
fordert die Kommission auf, Vorschläge für Soforthilfen in Bezug auf Heizmaterial, 
Stromversorgung und die Versorgung mit Lebensmitteln und Arzneimitteln vorzulegen;

13. beauftragt seinen Präsidenten, diese Entschließung dem Rat, der Kommission, der 
amtierenden Präsidentin von Georgien, dem Generalsekretär der Vereinten Nationen, der 
OSZE, der Parlamentarischen Versammlung des Europarats und der Regierung der 
Russischen Föderation zu übermitteln.


